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Auskunft und Beratung 

Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Bautzen
Käthe-Kollwitz-Straße 17
Haus 3
02625 Bautzen Telefon: (03591) 27 3-400

Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Chemnitz
Reichsstraße 39
09112 Chemnitz Telefon: (0371) 36 85-0

Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Dresden
Reicker Straße 51 A
01219 Dresden Telefon: (0351) 81 90-0

Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Leipzig
Oststraße 13
04317 Leipzig Telefon: (0341) 6 97 31 00

Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Zwickau
Lothar-Streit-Straße 24
08056 Zwickau Telefon: (0375) 3 90 32-0
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Beispiel: Unterlage für spätere Arbeiten an der baulichen  
 Anlage eines Altenpflegeheimes (Auszug) 
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Bauarbeiterschutz
Hinweise zur Verordnung über Sicherheit und

Gesundheitsschutz auf Baustellen
Baustellenverordnung-BaustellV

Sicherheits- und
Gesundheitsschutzplan

(SiGePlan)
und

Unterlage für spätere Arbeiten
an der baulichen Anlage

Zum 01. Januar 2005 werden die Gewerbeaufsichtsämter
als Abteilungen Arbeitsschutz in die Regierungspräsidien
eingegliedert.
Die Amtssitze und die Telefonnummern bleiben vorerst
erhalten.

Impressum:

Redaktion/Herausgeber: Sächsisches Staatsministerium für 
Wirtschaft und Arbeit,
Wilhelm-Buck-Straße 2
01097 Dresden
Telefon (0351) 5 64 80 64
Stand : Oktober 2004
Auflage: 3000 Stück

Internet: www.smwa.sachsen.de
www.arbeitsschutz-sachsen.de

Druck: MAXROI Graphics GmbH, Görlitz
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�Beispiel: Inhalt eines SiGePlanes – kleine Baumaßnahme 
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Toiletten 
Die Toiletten im Erdgeschoß sind funktionsfähig herzurichten. 
Verantwortlich: Bauleitung 

Pausenräume 
Den Gewerken Sandstein, Putzer und Maler ist ein Raum zur 
Verfügung zu stellen, der als Lager und Pausenraum genutzt 
werden kann. 
Verantwortlich: Bauleitung 

Mittel für die erste Hilfe sowie für den Brandschutz und weitere 
Einrichtungen stellen die Auftragnehmer selbständig. 

Gefahr durch öffentlichen Verkehr 
Baustellensicherung nach Richtlinie für Sicherung von Arbeits-
stellen an Straßen (RSA) 
Verantwortlich: Bauleitung 

Gerüstbau 
Absturzgefahr bei Abweichungen von der Regelausführung. 
Maßnahme: Aufstellungsplan des Gerüstes, Belastbarkeits-
nachweis der Außenkonsolen, Vorlage der Unterlagen beim 
Koordinator 
Verantwortlich: Gerüstersteller 

Baustromversorgung 
Gefahr: Stromschlag 
Errichten eines Baustromverteilers für gemeinsame Nutzung. 
Monatliche Prüfung des FI-Schutzschalters durch Errichter, 
tägliche Betätigung der Prüftaste durch Bauleitung 

Fassadensanierung 
Gefahr durch herabfallende Gegenstände 
Maßnahme: Übereinanderarbeiten durch Ablaufplanung vermeiden 
(alternativ: Schutzdach) 
Verantwortlich: Bauleitung, Koordinator 
Insbesondere Gefahr durch Gegenstände, die zwischen Konsol- 
und Hauptbelag hindurchfallen können 
Maßnahme: Spalt vollständig abdecken (alternativ: Verkehrsweg 
absperren) 
Gefahr durch Überlastung der Gerüstbeläge 
Maßnahme: Keinen Bauschutt auf dem Gerüst ablagern. Beim 
Herausnehmen von Sandsteinen maximales Nutzgewicht 
beachten. Jeweils am Schichtende Gerüstreinigung.  
Verantwortlich: Auftragnehmer 
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Orientierungshilfe für das Erstellen eines SiGePlanes 

�

��	���������	�
� .�������	��

���	����	��

Planung der Ausführung 
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Erforderliche Maßnahmen, 
Verweis auf die anzuwendenden 
Arbeitsschutzbestimmungen und 
Maßnahmen
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Die bauausführenden Arbeitgeber und sonstigen 
Personen werden durch die Festlegungen im SiGePlan 
in keiner Weise von ihren Pflichten gemäß Arbeits-
schutzgesetz und anderen für sie zutreffenden Arbeits-
schutzbestimmungen entbunden. 

Unterlage
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Prävention und Wirtschaftlichkeit
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